
 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Lärmaktionsplan für die Stadt Ellwangen 
Durchführung der Bürgerbeteiligung gemäß § 47d (3) Bundesimmissionsgesetz (BImSchG)  
und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 47d (6) und 
§ 47 (3) 2 und (6) (BImSchG) 

Verfahren 

Der Gemeinderat der Stadt Ellwangen hat in seiner Sitzung am 20.07.2023 den Entwurf des 
Lärmaktionsplanes als Grundlage für das weitere Verfahren beschlossen. Maßgebend ist der 
Berichtsentwurf gefertigt am 20.06.2023. 

Erfordernis Planung  

Die Stadt Ellwangen ist verpflichtet, im Rahmen der EU-Umgebungslärmrichtlinie eine Lärmkartierung 
und Lärmaktionsplanung durchzuführen. Die EU Umgebungslärmrichtlinie ist über das 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG §§47 a-f) und die Verordnung zur Lärmkartierung (34. 
BImSchV, Bundesimmissionsschutzverordnung) in nationales Recht umgesetzt. 

Für die Stadt Ellwangen wurde ein Entwurf eines Lärmaktionsplanes erstellt. Hierfür wurden 
Lärmkarten für den Straßenverkehr sowie eine Betroffenheitsanalyse erarbeitet und auf diesen 
Ergebnissen basierend, ein Entwurf eines Maßnahmenkonzeptes erstellt. Es wurden insgesamt 4 Lärm-
Schwerpunkte identifiziert, davon drei in Ellwangen entlang der B 290 und einer in Röhlingen entlang 
der Hauptstraße. Das Maßnahmenkonzept sieht kurz-, mittel- sowie langfristige 
Minderungsmaßnahmen vor. 

Anhörung im Rahmen der öffentlichen Auslegung  

Der Entwurf des Lärmaktionsplanes für Ellwangen wird in der Zeit vom 28.08. bis einschließlich 
29.09.2023 öffentlich ausgelegt. 

Während der öffentlichen Auslegung können die Unterlagen im Rathaus der Stadt Ellwangen 
Spitalstraße 4, im Foyer montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden.  

Der Berichtsentwurf zur Lärmaktionsplanung wird auch im Internet unter 
www.ellwangen.de/bekanntmachungen veröffentlicht.  

 

Ellwangen (Jagst), den 16.08.2023 

 

Michael Dambacher 
Oberbürgermeister 

Öffnungszeiten zur Planauslage im Foyer Rathaus Ellwangen 

Montag 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag 8.00 - 14.00 Uhr  
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
Freitag 8:00 - 12.00 Uhr 
 


